
§ 85 SGB X                                                                                                           Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten verarbeitet oder nutzt, wenn die Handlung nicht 
nach Absatz 2 Nr. 5 geahndet werden kann, 

2. entgegen § 80 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 67d Abs. 4 Satz 2, Sozialdaten anderweitig 
verarbeitet, nutzt oder länger speichert oder 

3. entgegen § 81 Abs. 4 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2 des 
Bundesdatenschutzgesetzes, diese jeweils auch in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 3 und 6 
des Bundesdatenschutzgesetzes, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht oder nicht 
rechtzeitig bestellt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 
2. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten 

Verfahrens bereithält, 
3. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem ande-

ren aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 
4. die Übermittlung von Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Anga-

ben erschleicht oder 
5. entgegen § 67c Abs. 5 Satz 1 oder § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten für andere Zwecke nutzt, 

indem er sie an Dritte weitergibt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzig-
tausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtau-
send Euro geahndet werden.  

 


